
  

 

PORNOGRAPHISCHE DARSTELLUNGEN 
MINDERJÄHRIGER: § 207a StGB 

 
 

Seit 1994 wird die Kinderpornographie im Strafrecht im § 207a StGB geregelt. Damit 

sollte vor allem die ungestörte sexuelle und allgemein psychische Entwicklung von 

Minderjährigen bis 14 Jahre geschützt werden. Mit dem Strafrechtsänderungsgesetz 

2004 wurde auch der § 207a reformiert und an die internationalen Rechtsakte 

angepasst. Die wesentlichsten Änderungen sind das Heraufsetzen des Schutzalters 

für Kinderpornographie von 14 auf 18 Jahre und die Erhöhung der 

Strafandrohungen. 

 

 

Was versteht man unter unmündigen bzw. mündigen Minderjährigen? 
 

Die Unterscheidung von unmündigen und mündigen Minderjährigen ist für das 

Ausmaß der Strafdrohungen sehr wichtig: Als unmündig gilt, wer noch nicht 14 Jahre 

alt ist. Mündige Minderjährige sind 14- bis 17-Jährige. Sie finden erst seit der 

Novelle 2004 Berücksichtigung im § 207a. 

 

 

Was sind pornographischen Darstellungen Minderjähriger? 
 

Im Absatz 4 des § 207a wird der Begriff der pornographischen Darstellungen 

Minderjähriger genau definiert. 

 

Von Bedeutung ist unter anderem die Wirklichkeitsnähe der Abbildung. Das heißt, 

der Betrachter der Darstellung muss den Eindruck gewinnen, dass er selbst 

Augenzeuge der verbildlichten Handlung gewesen ist. Dafür ist vor allem die Qualität 

der Abbildung wichtig. Die Wirklichkeitsnähe muss vom Gericht festgestellt werden. 
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Um welche Art der Darstellung, welches Medium oder welchen Bildträger es sich 

dabei handelt ist egal. Wichtig ist nur der Bezug zur Realität; Zeichnungen, Gemälde 

oder ähnliches stehen außer Betracht. 

 

Die Definition im § 204a umfasst: 
 

– wirklichkeitsnahe Abbildungen von geschlechtlichen Handlungen an 

Minderjährigen, von Minderjährigen an sich selbst, an einer anderen Person 

oder an einem Tier, 

– wirklichkeitsnahe Abbildungen von Geschehen mit einer minderjährigen 

Person, wenn die Abbildung den Eindruck erweckt, dass es sich dabei um 

eine geschlechtliche Handlung handelt, 

– wirklichkeitsnahe Abbildungen bloß der Genitalien oder der Schamgegend 

Minderjähriger, sofern sie der sexuellen Erregung des Betrachters dienen 

– und „virtuelle Pornographie“. Damit sind sowohl vollkommen künstliche, 

meist am Computer, hergestellte als auch durch Veränderung von realen 

Bildern hergestellte Darstellungen gemeint sein. Außerdem können darunter 

auch Abbildungen von erwachsenen Darstellern fallen, die so manipuliert 

wurden, dass sie den Eindruck vermitteln, es handle sich dabei um 

Minderjährige. 

 

Das Gericht muss in allen Fällen feststellen, ob im konkreten Fall tatsächlich eine 

minderjährige Person mitwirkt. Wenn Zweifel herrschen, muss dies zu einem 

Freispruch führen. Die Feststellung des Alters anhand von bildlichen Darstellungen 

dürfte sich aber oft als schwierig erweisen, vor allem bei Nahaufnahmen der 

Genitalien oder der Schamgegend. 

 

 

Wer macht sich strafbar und wie hoch sind die Strafdrohungen? 
 

§ 207a Abs.1: Wer eine pornographische Darstellung einer minderjährigen 

Person herstellt oder zum Zweck der Verbreitung einführt, befördert oder ausführt 
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oder einem anderen anbietet, verschafft, überlässt, vorführt oder sonst zugänglich 

macht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 

 

Das betrifft grob gesagt jeden, der zur Verbreitung von pornographischen 

Darstellungen Minderjähriger beiträgt. Im Absatz 1 des § 207a wird nicht 

unterschieden, ob es sich um die Darstellung von mündigen oder unmündigen 

Minderjährigen handelt. Durch diese Bestimmungen soll ein absolutes 
Herstellungs- bzw. Verbreitungsverbot erreicht werden. 

 

Unter „Herstellen“ versteht man nicht nur das Filmen oder Fotografieren der 

Handlung sondern auch das Anfertigen von Abzügen und Kopien. Sobald man 

eigenhändig in irgendeiner Herstellungsphase mitwirkt, macht man sich strafbar. 

 

Provider, die allgemein einen Server betreiben um den pauschalen 

Internetzugang zu ermöglichen, sind nicht am Zugänglichmachen von 

Kinderpornographie beteiligt. Erst wer gespeicherte Abbildungen bewusst an 

andere User weitergibt, macht sich strafbar. 

 

§ 207a Abs.3: Wer sich pornographische Darstellungen mündiger Minderjähriger 

verschafft oder eine solche besitzt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu 

bestrafen. Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren ist zu bestrafen, wer sich eine 

pornographische Darstellung einer unmündigen Person verschafft oder eine 

solche besitzt. 

 

Der Konsum von kinderpornographischen Darstellungen durch bloßes Abrufen im 

Internet ist nicht strafbar, erst das Abspeichern stellt ein „Sich-Verschaffen“ dar 

und ist somit strafbar. 

 

Sowohl für Absatz 1 als auch für Absatz 2 des § 207a gilt, dass Vorsatz nötig ist. 

Das Gericht muss nachweisen können, dass der Beschuldigte mit voller Absicht 

gehandelt hat und zumindest vermutet hat, dass es sich sowohl um 

pornographische Darstellungen als um einen unmündigen bzw. minderjährigen 

Darsteller handelt. 

 

www.strafverteidiger-friis.at 3



 

In welchen Fällen kommt es zu einer erhöhten Strafdrohung? 
 

Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren droht demjenigen, der die 

Tat gewerbsmäßig begeht. So genannte „Tauschringe“  (Internettauschbörsen) sind 

im Normalfall nicht gewerbsmäßig. 

 

Mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren kann bestraft werden, wer die 

Tat als Mitglied einer kriminellen Vereinigung begeht.  

 

Ebenso mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren bestraft werden kann, 

wer die Tat so begeht, dass sie einen besonders schweren Nachteil der 

minderjährigen Person zur Folge hat. Dazu zählen unter anderem schwere 

gesundheitliche, wirtschaftliche, berufliche sowie ausbildungsbezogene Nachteile für 

das Opfer. 

 

Das Strafmaß der Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren droht auch dem, 

der eine pornographische Darstellung einer minderjährigen Person unter Anwendung 

schwerer Gewalt herstellt oder bei der Herstellung das Leben der dargestellten 

Minderjährigen vorsätzlich oder grob fahrlässig gefährdet. Dies gilt zum Beispiel, 

wenn besonders brutal oder mit für das Opfer gefährlichen Mitteln gehandelt wird 

bzw. wenn für das Opfer konkrete Lebensgefahr besteht. 

 

 

Wie verhält es sich mit der Beteiligung? 
 

Sobald man eigenhändig an irgendeiner Herstellungsphase mitgearbeitet hat, gilt 

man als unmittelbarer Täter. 

 

Mittäter oder Beitragstäter sind z.B. die Medienverantwortlichen einer Zeitung, wenn 

dort jemand anderes ein kinderpornographisches Inserat schaltet. 

 

Da Vorsatz in Bezug auf das Alter der Darsteller erforderlich ist, macht sich nur 

strafbar, wer weiß oder glaubt, es handle sich um Kinderpornographie. Wem also 
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bewusst ist, dass es sich bei dem Darsteller einer pornographischen Abbildung nicht 

um eine minderjährige Person handelt und diese an einen Dritten weitergibt, macht 

sich nicht strafbar, auch wenn der Dritte glaubt, der Darsteller wäre minderjährig. 

Dieser Dritte kann jedoch wegen Versuches haftbar gemacht werden. 

 

 

Gibt es Strafausschließungsgründe? 
 

Nicht straffällig wird, wer eine pornographische Darstellung einer mündigen 

minderjährigen Person mit deren Einwilligung und zu deren eigenem Gebrauch 

herstellt oder besitzt. 

 

Außerdem kann nach § 207a nicht bestraft werden, wer eine virtuelle 

pornographische Darstellung einer mündigen minderjährigen Person zu seinem 

eigenen Gebrauch herstellt oder besitzt, sofern keine Gefahr der Verbreitung der 

Darstellung besteht. 

 

In beiden Varianten der Strafausschließung muss es sich aber um einen mündigen 
Minderjährigen handeln. Für jegliche Art von pornographischen Darstellungen noch 

unmündiger Minderjähriger kommen keine Strafausschließungsgründe in Betracht. 
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